
 

Feststellung der UVP-Pflicht nach § 5 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Abteilung 

Technischer Umweltschutz, Regionaldezernat Südwest, Breitenburger Straße 25, 25524 

Itzehoe, vom 25. Januar 2024 – Aktenzeichen G10/2023/036 

Kreis Dithmarschen, Brunsbüttel 

Die Firma Sasol Germany GmbH, Werk Brunsbüttel, Fritz-Staiger-Str. 15, 25541 

Brunsbüttel, plant die wesentliche Änderung der Ziegler-Alkohol-Anlage durch die 

Errichtung und den Betrieb von drei Alkohol-Lagertanks mit einem Füllvolumen von 

insgesamt ca. 800 m³, den erforderlichen Rührwerken und Pumpen im Tankfeld Süd XVII. 

Der Standort der Anlage befindet sich auf dem Grundstück Fährstraße 51 in 25541 

Brunsbüttel, Gemarkung Brunsbüttel, Flur 104, Flurstücke 79/3, 65/10 und 16/5. 

Das Vorhaben bedarf einer Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; be-

richtigt 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 

26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202), in Verbindung mit Nummer 4.1.12 G/E des Anhangs 

1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 

Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799). 

Vor der Entscheidung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist nach 

§§ 5, 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. I Nr. 88), in Verbindung mit Nummer 4.2 Spalte 2 

und Nummer 9.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG in einer allgemeinen Vorprüfung des 

Einzelfalles festzustellen, ob für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-

zuführen ist. 
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In den Tanks sollen Fettalkohole der Schnitte C 6 bis C 14, die unter die CLP-Verordnung 

fallen und der Wassergefährdungsklasse 2 zuzuordnen sind, eingelagert werden. 

Die Anlagenänderung stellt eine gegenüber dem Bestand vergleichsweise geringe Erwei-

terung dar. Es erfolgt keine neue Flächeninanspruchnahme. Mit dem Änderungsvorhaben 

sind keine nachteiligen Veränderungen der Emissionen- und Immissionen der Anlage ver-

bunden. Lärmauswirkungen in der Nachbarschaft sind nicht zu erwarten. 

Ein Einfluss auf Flächen, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ist nicht 

vorhanden. Es entstehen durch den Betrieb der geänderten Anlage keine zusätzlichen Ab-

fälle. Das Vorhaben hat keinen Einfluss auf die Anfälligkeit für Störfälle. 

Durch das Änderungsvorhaben werden keine in der Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG genann-

ten Schutzgebiete/Schutzgüter beeinträchtigt. 

Die überschlägige Prüfung der nach Anlage 2 des UVPG eingereichten Unterlagen des 

Vorhabenträgers hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach Einschät-

zung des Landesamtes für Umwelt unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG auf-

geführten Kriterien nicht erforderlich ist, da das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen wären.  

Diese Feststellung ist nach § 5 Absatz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar.  


